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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 20. September 2018 
hier: Änderung des Beschlusses über eine Richtlinie nach § 137 Absatz 3 Fünftes Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB V) zu Kontrollen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung nach § 275a SGB V 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 20. September 2018 über die 

Änderung des Beschlusses über eine Richtlinie nach § 137 Absatz 3 SGB V zu Kontrollen des 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 275a SGB V wird nicht beanstandet. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit bedankt sich zudem für Ihr Schreiben vom 5. Juli 2018, 

mit dem Sie unsere ergänzenden Fragen beantwortet haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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